
Verschwiegenheitspflicht für Elternvertreter/innen 

 

§ 96 des Landesverwaltungsgesetzes (Verschwiegenheitspflicht) 

 

(1) Die oder der ehrenamtlich Tätige hat, auch nach Beendigung der 

ehrenamtlichen Tätigkeit, über die ihr oder ihm bei dieser Tätigkeit bekannt 

gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht 

für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig 

sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(2) Die oder der ehrenamtlich Tätige darf ohne Genehmigung der zuständigen 

Behörde über Angelegenheiten, über die sie oder er Verschwiegenheit zu 

bewahren hat, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder 

Erklärungen abgeben.  

(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn die 

Aussage dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile 

bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder 

erheblich erschweren würde.  

(4) Ist die oder der ehrenamtlich Tätige Beteiligte oder Beteiligter in einem 

gerichtlichen Verfahren oder soll ihr oder sein Vorbringen der Wahrnehmung 

berechtigter Interessen dienen, so darf die Genehmigung auch dann, wenn 

die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn 

öffentliche Interessen dies unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, so ist der 

oder dem ehrenamtlich Tätigen der Schutz zu gewähren, den die öffentlichen 

Interessen zulassen.  

(5) Die Genehmigung nach den Absätzen 2 bis 4 erteilt die fachlich zuständige 

Aufsichtsbehörde der Stelle, die die ehrenamtlich Tätige oder den 

ehrenamtlich Tätigen berufen hat.  

 

§ 97 Abs. 1 des Schulgesetzes (Verfahrensgrundsätze zur Mitwirkung von Eltern an 

öffentlichen Schulen)  

 

(1) Die Sitzungen der Konferenzen finden in der Regel außerhalb der 

Unterrichtsstunden statt. Sie sind nicht öffentlich; jedoch können an den 

Sitzungen der Schulkonferenz Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler 



sowie sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule als Zuhörerinnen 

und Zuhörer teilnehmen, es sei denn, dass über personenbezogene 

Angelegenheiten beraten wird. Zu einzelnen Angelegenheiten können 

Sachverständige, weitere Eltern oder Schülerinnen und Schüler zur Beratung 

hinzugezogen werden. Die Mitglieder und die hinzugezogenen Personen sind 

zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit Beschlüsse Lehrkräfte, Eltern, 

Schülerinnen und Schüler oder Bedienstete des Schulträgers betreffen; im 

Übrigen gilt § 96 Abs. 2 bis 5 des Landesverwaltungsgesetzes entsprechend. 

 

§ 99 Abs. 3 des Schulgesetzes (Elternvertretungen) 

 

(3) Aufgabe der Elternvertretungen ist es, im Rahmen ihres Wirkungskreises                                                                                           

  

1. das Vertrauen zwischen Schule und Elternhaus zu festigen und zu vertiefen, 

2. das Interesse und die Verantwortung der Eltern für die Aufgaben der 

Erziehung zu wahren und zu pflegen, 

3. der Elternschaft Gelegenheit zur Information und Aussprache zu geben, 

4. Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zur Verbesserung der 

Schulverhältnisse zu beraten und den zuständigen Stellen in der Schule und 

Schulverwaltung zu unterbreiten und 

5. das Verständnis der Öffentlichkeit für Erziehung und Unterricht in der Schule 

zu stärken. 

 

Die/der Unterzeichnende verpflichtet sich zur Verschwiegenheit gemäß der o.g. 

Paragrafen. 

 

 

………………………………..    …………………………………. 

Unterschrift       Name, Vorname 

 

        …………………………………. 

        Funktion 

 


